
BGer 4A_468/2025 vom 10. Oktober 2025
Bundesgericht, 2025-10-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_468_2025

FR: TF 4A_468/2025 du 10 octobre 2025

IT: TF 4A_468/2025 del 10 ottobre 2025

Erwägungen

E. 1
Die Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt und geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf
die Beschwerde ist - unter Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. hiernach E. 2) -
einzutreten.

E. 2
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es
prüft aber unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungsanforderungen ( Art. 42
Abs. 1 und 2 BGG ) grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen
Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche
Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor
Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden ( BGE 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). Die
Beschwerde ist dabei hinreichend zu begründen, andernfalls wird darauf nicht eingetreten.
Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 BGG , dass die Beschwerde auf die
Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine
Verletzung von Bundesrecht liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der
Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen Verfahren
eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft
erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1).

Soweit eine Verletzung von verfassungsmässigen Rechten geltend gemacht wird, gilt das
strenge Rügeprinzip ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Es ist im Einzelnen anhand der
vorinstanzlichen Erwägungen darzulegen, inwiefern verfassungsmässige Rechte missachtet
wurden oder der Entscheid offensichtlich unhaltbar ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 133 III
393 E. 6).

E. 3.1
Die Vorinstanz stellte fest, dass der Entscheid der Erstinstanz am 12. Juni 2025 per
Einschreiben versandt und am Samstag, 14. Juni 2025 dem Beschwerdeführer am
Postschalter zugestellt worden sei. Sie erwog, die zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art.
251 lit. a i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO habe am Sonntag, 15. Juni 2025 begonnen und sei am
24. Juni 2025 abgelaufen. Der Beschwerdeführer habe seine Beschwerde am 25. Juni 2025
und damit verspätet der Schweizerischen Post übergeben.

E. 3.2
Der Beschwerdeführer hält dieser Begründung entgegen, die Vorinstanz sei in Verletzung
von Art. 142 Abs. 1bis ZPO auf seine Beschwerde nicht eingetreten. Diese (neue) Norm sei
unklar und auslegungsbedürftig. Er habe die Postsendung am Samstag, 14. Juni 2025 und
somit an einem Wochenende abgeholt. Eine Zustellung an einem Wochenende könne keine



Frist auslösen - Art. 142 Abs. 1bis ZPO schliesse dies ausdrücklich aus. Die
Beschwerdefrist habe deshalb erst am nächsten Werktag begonnen und der
Beschwerdeführer habe diese Frist mit der Postaufgabe am 25. Juni 2025 eingehalten.

E. 3.3
Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, indem sie auf eine eingeschriebene Postsendung,
die an einem Samstag am Postschalter zugestellt wird, die Rechtsfolgen von Art. 142 Abs.
1bis ZPO nicht anwendet. Dies ergibt sich bereits aus dem eindeutigen Wortlaut des
Gesetzes: Erfolgt die Zustellung einer Sendung an einem Samstag, einem Sonntag oder an
einem am Gerichtsort von Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag "
durch gewöhnliche Post ", so gilt die Mitteilung nach Art. 142 Abs. 1 ZPO am nächsten
Werktag als erfolgt ( Art. 142 Abs. 1bis ZPO ). Das Gesetz definiert die Voraussetzung "
durch gewöhnliche Post " durch einen expliziten Verweis auf die in Art. 138 Abs. 4 ZPO
normierte Form der gerichtlichen Zustellung. Dort ist geregelt, dass das Gericht " andere
Sendungen " durch gewöhnliche Post zustellen kann. In Abgrenzung dazu sind
Vorladungen, Verfügungen und Entscheide gemäss Art. 138 Abs. 1 ZPO in der Form einer
"eingeschriebenen Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung "
zuzustellen. Folglich handelt es sich bei dem per eingeschriebener Postsendung dem
Beschwerdeführer zugestellten erstinstanzlichen Entscheid offensichtlich nicht um
gewöhnliche Post im Sinne von Art. 142 Abs. 1bis ZPO . Dass er die Postsendung an einem
Samstag am Schalter abgeholt hatte und deshalb die Frist gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO an
einem Sonntag zu laufen begann, ändert daran offensichtlich nichts.

E. 3.4
Soweit der Beschwerdeführer rügt, er sei als juristischer Laie in guten Treuen davon
ausgegangen, die Frist beginne erst am nächsten Werktag zu laufen, ist er nicht zu hören.
Zum einen versteht er damit offensichtlich die Rechtsfolgen von Art. 142 Abs. 1bis ZPO
falsch. Zum anderen sehen die für eingeschriebene Postsendungen anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen vor, dass die Frist mit dem auf die Eröffnung folgenden Tage
zu laufen beginnt ( Art. 142 Abs. 1 ZPO ). Auch in der Rechtsmittelbelehrung der
Erstinstanz wurde auf die Zustellung als fristauslösendes Ereignis hingewiesen. Der
Zeitpunkt der Zustellung und der Beginn des Fristenlaufs ergeben sich - auch für den
Beschwerdeführer als Laien - zweifelsfrei aus dem Wortlaut des Gesetzes. Er musste nicht
ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Frist bei einer Zustellung einer
eingeschriebenen Postsendung an einem Samstag am Postschalter am darauffolgenden
Sonntag zu laufen beginnt.

E. 3.5
Der Beschwerdeführer rügt weiter eine Verletzung von Art. 9 BV und macht ein
öffentliches Interesse an der Klärung des Rechtsstreits in der Sache geltend. Diese
pauschalen Vorbringen zielen am angefochtenen Urteil vorbei und verfehlen offensichtlich
die Anforderungen an eine hinreichende Beschwerdebegründung vor Bundesgericht (E. 2
oben). Darauf ist nicht einzutreten.

E. 4
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist im Verfahren nach Art.
109 Abs. 2 lit. a BGG abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.



Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (
Art. 66 Abs. 1 BGG ). Den Beschwerdegegnerinnen steht keine Parteientschädigung zu, da
ihnen aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist ( Art. 68 Abs. 2
BGG ).
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